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TEXT 
 
RICHTLINIE 98/83/EG DES RATES vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 130 s Absatz 1, 
auf Vorschlag der Kommission (1), 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3), 
gemäss dem Verfahren des Artikels 189c des Vertrags (4), 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Die Richtlinie 80/778/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 über die Qualität von 
Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch (5) muss an den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt angepasst werden. Die bei der Umsetzung jener Richtlinie 
gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass für die Handhabung von Fällen, in denen die 
Standards nicht eingehalten werden, ein hinreichend flexibler und transparenter 
Rechtsrahmen für die Mitgliedstaaten geschaffen werden muss. Außerdem sollte die 
Richtlinie unter Berücksichtigung des Vertrags über die Europäische Union, insbesondere 
des Subsidiaritätsprinzips, überprüft werden. 
 
(2) In Anbetracht des Artikels 3 b des Vertrags, dem zufolge die Maßnahmen der 
Gemeinschaft nicht über das für die Erreichung der Ziele dieses Vertrags erforderliche Maß 
hinausgehen dürfen, muss die Richtlinie 80/778/EWG überarbeitet werden, um den 
Schwerpunkt auf die Einhaltung der grundlegenden Qualitäts- und Gesundheitsparameter zu 
legen und es den Mitgliedstaaten zu überlassen, nach ihrem Ermessen zusätzliche 
Parameter hinzuzufügen. 
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(3) Gemäss dem Subsidiaritätsprinzip muss die Tätigkeit der Gemeinschaft die von den 
zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten durchgeführten Maßnahmen unterstützen und 
ergänzen. 
 
(4) Gemäss dem Subsidiaritätsprinzip ergibt sich aus den natürlichen und 
sozioökonomischen Unterschieden zwischen den einzelnen Regionen der Union die 
Notwendigkeit, die meisten Entscheidungen betreffend die Überwachung, die Analyse und 
die Maßnahmen zur Abhilfe von Abweichungen auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene 
zu ergreifen, sofern diese Unterschiede der Einführung der in dieser Richtlinie 
niedergelegten Rechts- und Verwaltungsvorschriften nicht entgegenstehen. 
 
(5) Es sind Gemeinschaftsstandards für grundlegende und vorbeugende 
gesundheitsbezogene Qualitätsparameter für Wasser für den menschlichen Gebrauch 
erforderlich, damit Mindestziele für die Umweltqualität festgelegt werden, die im 
Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen der Gemeinschaft erreicht werden sollen, um die 
dauerhafte Nutzung von Wasser für den menschlichen Gebrauch sicherzustellen und zu 
fördern. 
 
(6) Angesichts der Bedeutung, die die Qualität des für den menschlichen Gebrauch 
bestimmten Wassers für die menschliche Gesundheit hat, sind auf Gemeinschaftsebene die 
wesentlichen Qualitätsstandards festzulegen, denen das für diesen Zweck bestimmte 
Wasser entsprechen muss. 
 
(7) Dabei ist auch das zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie bestimmte Wasser 
einzubeziehen, es sei denn, dass die Verwendung solchen Wassers die Genusstauglichkeit 
des Enderzeugnisses nachweislich nicht beeinflusst. 
 
(8) Damit die Qualitätsnormen für Trinkwasser durch die Versorgungsunternehmen 
eingehalten werden können, sollte durch geeignete Gewässerschutzmassnahmen die 
Reinhaltung von Oberflächen- und Grundwasser sichergestellt werden. Dasselbe Ziel kann 
durch geeignete Aufbereitungsmaßnahmen erreicht werden, die vor der Bereitstellung des 
Wassers angewandt werden. 
 
(9) Die Kohärenz der europäischen Wasserpolitik setzt voraus, dass rechtzeitig eine 
geeignete WASSERRAHMENRICHTLINIE verabschiedet wird. 
 
(10) Natürliche Mineralwässer und Wässer, die Arzneimittel sind, sind aus dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie herauszunehmen, da für sie besondere Regelungen 
gelten. 
 
(11) Für den Fall, dass eine Verschlechterung der Qualität eingetreten ist, sind Maßnahmen 
für alle direkt gesundheitsrelevanten Parameter sowie für andere Parameter erforderlich. 
Diese Maßnahmen sind sorgfältig mit der Anwendung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 
vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (6) und der Richtlinie 
98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über das 
Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (7) abzustimmen. 
 
(12) Für Stoffe, die in der gesamten Gemeinschaft von Bedeutung sind, sind einzelne 
Parameterwerte auf einem Niveau festzusetzen, mit dem sichergestellt wird, dass der Zweck 
der Richtlinie erreicht werden kann. 
 
(13) Die Parameterwerte beruhen auf den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und berücksichtigen auch das Vorsorgeprinzip. Sie sind so gewählt worden, dass Wasser für 
den menschlichen Gebrauch ein Leben lang unbedenklich verwendet werden kann, und 
bieten daher ein hohes Gesundheitsschutzniveau. 
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(14) Zur Verhütung sowohl mikrobiologischer als auch chemischer Risiken sollte Bilanz 
gezogen werden. Zu diesem Zweck und in Anbetracht einer künftigen Überprüfung der 
Parameterwerte sollte die Festlegung von Parameterwerten für Wasser für den 
menschlichen Gebrauch auf gesundheitspolitischen Überlegungen und auf einer Methode 
zur Risikobewertung beruhen. 
 
(15) Zur Zeit gibt es keine ausreichend gesicherte Grundlage, auf der gemeinschaftsweit 
geltende Parameterwerte für die Chemikalien beruhen könnten, die endokrine Funktionen 
beeinträchtigen; jedoch bieten die möglichen Auswirkungen gesundheitsschädigender Stoffe 
auf Mensch und Natur zunehmend Anlass zur Sorge. 
(16) Insbesondere die Werte in Anhang I beruhen generell auf den Leitlinien der 
Weltgesundheitsorganisation für die Qualität von Trinkwasser und der Stellungnahme des 
von der Kommission eingesetzten Beratenden Wissenschaftlichen Ausschusses zur Prüfung 
der Toxizität und der Ökotoxizität chemischer Verbindungen. 
 
(17) Die Mitgliedstaaten müssen Werte für andere, zusätzliche Parameter, die nicht in 
Anhang I aufgeführt sind, festsetzen, wenn dies zum Schutz der menschlichen Gesundheit in 
ihrem Hoheitsgebiet erforderlich ist. 
 
(18) Die Mitgliedstaaten können Werte für andere zusätzliche Parameter, die nicht in Anhang 
I aufgeführt sind, festsetzen, wenn dies für die Qualitätssicherung der Gewinnung, Verteilung 
und Untersuchung von Wasser für den menschlichen Gebrauch für erforderlich gehalten 
wird. 
 
(19) Halten es Mitgliedstaaten für erforderlich, strengere als die in Anhang I Teile A und B 
vorgesehenen Werte oder Werte für zusätzliche Parameter, die nicht in Anhang I aufgeführt 
sind, für den Schutz der menschlichen Gesundheit jedoch erforderlich sind, festzulegen, so 
müssen sie diese der Kommission mitteilen. 
 
(20) Die Mitgliedstaaten haben bei der Einführung oder Beibehaltung strengerer 
Schutzmassnahmen die Grundsätze und Vorschriften des Vertrags in der Auslegung durch 
den Gerichtshof zu beachten. 
 
(21) Die Parameterwerte sind an dem Punkt einzuhalten, an dem Wasser für den 
menschlichen Gebrauch dem jeweiligen Abnehmer zur Verfügung gestellt wird. 
 
(22) Die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch kann vom Zustand der 
Hausinstallation beeinflusst werden. Außerdem ist anerkannt, dass die Verantwortung für die 
Hausinstallation und deren Instandhaltung von den Mitgliedstaaten nicht übernommen 
werden muss. 
 
(23) Jeder Mitgliedstaat sollte Überwachungsprogramme einrichten, um zu prüfen, ob 
Wasser für den menschlichen Gebrauch den Anforderungen dieser Richtlinie genügt. Diese 
Programme sollten den örtlichen Notwendigkeiten entsprechen und die in dieser Richtlinie 
genannten Mindestanforderungen an die Überwachung erfüllen. 
 
(24) Zur Analyse der Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch sollten Verfahren 
eingesetzt werden, mit denen sichergestellt wird, dass zuverlässige und vergleichbare 
Ergebnisse erzielt werden. 
 
(25) Bei Nichteinhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie sollte der betreffende 
Mitgliedstaat der Ursache nachgehen und dafür sorgen, dass die erforderlichen 
Abhilfemaßnahmen so bald wie möglich getroffen werden, damit die Qualität des Wassers 
wiederhergestellt wird. 
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(26) Es ist wichtig, dass eine sich durch verunreinigtes Wasser ergebende potentielle 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit verhindert wird. Die Bereitstellung solchen 
Wassers sollte untersagt oder seine Verwendung eingeschränkt werden. 
 
(27) Bei Nichteinhaltung eines Parameters mit Indikatorfunktion hat der betreffende 
Mitgliedstaat zu prüfen, ob die Überschreitung der Werte ein Risiko für die menschliche 
Gesundheit darstellt. Er sollte Abhilfemaßnahmen zur Wiederherstellung der Wasserqualität 
ergreifen, wenn dies zum Schutz der menschlichen Gesundheit erforderlich ist. 
 
(28) Sollten derartige Abhilfemaßnahmen zur Wiederherstellung der Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch erforderlich sein, so sind entsprechend Artikel 130 r Absatz 2 
des Vertrags vorrangig solche Maßnahmen zu treffen, die das Problem an seinem Ursprung 
lösen. 
 
(29) Die Mitgliedstaaten sollten die Befugnis erhalten, unter bestimmten Umständen 
Abweichungen von dieser Richtlinie zuzulassen. Es ist erforderlich, einen geeigneten 
Rahmen für die Zulassung solcher Abweichungen zu schaffen, vorausgesetzt, diese 
Abweichungen stellen keine potentielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit dar und 
die Trinkwasserversorgung in dem betroffenen geographischen Bereich kann nicht auf 
andere zumutbare Weise sichergestellt werden. 
 
(30) Da die Aufbereitung oder Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch die 
Verwendung bestimmter Stoffe oder Materialien bedingen kann, muss deren Verwendung 
geregelt werden, um eventuelle nachteilige Einflüsse auf die menschliche Gesundheit zu 
vermeiden. 
 
(31) Der wissenschaftliche und technische Fortschritt kann dazu führen, dass die in den 
Anhängen II und III enthaltenen technischen Anforderungen rasch angepasst werden 
müssen. Um die dafür erforderlichen Maßnahmen leichter durchführen zu können, sollte ein 
Verfahren vorgesehen werden, nach dem die Kommission diese Anpassungen mit 
Unterstützung eines Ausschusses aus Vertretern der Mitgliedstaaten beschließen kann. 
 
(32) Die Verbraucher sind in angemessener und geeigneter Weise über die Qualität des 
Wassers für den menschlichen Gebrauch, über alle von den Mitgliedstaaten zugelassenen 
Abweichungen und über alle von den zuständigen Behörden getroffenen Abhilfemaßnahmen 
zu unterrichten. Dabei sind sowohl der technische und statistische Bedarf der Kommission 
als auch die Rechte des einzelnen auf angemessene Unterrichtung über die Qualität von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch zu berücksichtigen. 
 
(33) In außergewöhnlichen Fällen und für geographisch definierte Gebiete kann es 
erforderlich sein, den Mitgliedstaaten zur Erfüllung bestimmter Vorschriften dieser Richtlinie 
einen großzügigeren Zeitplan für die Umsetzung einzuräumen. 
 
(34) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang 
IV angegebenen Termine für die Umsetzung in innerstaatliches Recht oder für die 
Anwendung unberührt lassen - 
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
 
Artikel 1 Zielsetzung 
(1) Diese Richtlinie betrifft die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. 
(2) Ziel dieser Richtlinie ist es, die menschliche Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen, 
die sich aus der Verunreinigung von für den menschlichen Gebrauch bestimmtem Wasser 
ergeben, durch Gewährleistung seiner Genusstauglichkeit und Reinheit zu schützen. 
 
Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet: 
1. "Wasser für den menschlichen Gebrauch" 
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a) alles Wasser, sei es im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung, das zum Trinken, 
zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen oder zu anderen häuslichen Zwecken bestimmt 
ist, und zwar ungeachtet seiner Herkunft und ungeachtet dessen, ob es aus einem 
Verteilungsnetz, in Tankfahrzeugen, in Flaschen oder anderen Behältern bereitgestellt wird; 
b) alles Wasser, das in einem Lebensmittelbetrieb für die Herstellung, Behandlung, 
Konservierung oder zum Inverkehrbringen von für den menschlichen Gebrauch bestimmten 
Erzeugnissen oder Substanzen verwendet wird, sofern die zuständigen einzelstaatlichen 
Behoerden nicht davon überzeugt sind, dass die Qualität des Wassers die 
Genusstauglichkeit des Enderzeugnisses nicht beeinträchtigen kann. 
2. "Hausinstallation" Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die sich zwischen den 
Entnahmestellen, die normalerweise für die Entnahme von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch verwendet werden, und dem Verteilungsnetz befinden, sofern diese nach den 
einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften nicht in die Zuständigkeit des 
Versorgungsunternehmens in seiner Eigenschaft als Wasserlieferant fallen. 
 
Artikel 3 Ausnahmen 
(1) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf 
a) natürliche Mineralwässer, die von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden nach der 
Richtlinie 80/777/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Gewinnung von und den Handel mit natürlichen Mineralwässern 
(8) als solche anerkannt werden; 
b) Wässer, die Arzneispezialitäten im Sinne der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. 
Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über 
Arzneispezialitäten (9) sind. 
(2) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Richtlinie 
zulassen, und zwar für 
a) Wasser, das ausschließlich für Zwecke bestimmt ist, hinsichtlich deren die zuständigen 
Behörden überzeugt sind, dass die Wasserqualität keinerlei direkten oder indirekten Einfluss 
auf die Gesundheit der betreffenden Verbraucher hat; 
b) Wasser für den menschlichen Gebrauch, das aus einer individuellen Versorgungsanlage 
stammt, aus der im Durchschnitt weniger als 10 m**3 pro Tag entnommen oder mit der 
weniger als 50 Personen versorgt werden, sofern die Wasserbereitstellung nicht im Rahmen 
einer gewerblichen oder einer öffentlichen Tätigkeit erfolgt. 
(3) Die Mitgliedstaaten, die die in Absatz 2 Buchstabe b) vorgesehenen Ausnahmen in 
Anspruch nehmen, stellen sicher, dass die betroffene Bevölkerung hierüber und über alle 
Maßnahmen unterrichtet wird, die zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor nachteiligen 
Einflüssen, die sich aus einer Verunreinigung von für den menschlichen Gebrauch 
bestimmtem Wasser ergeben, ergriffen werden können. Außerdem erhält die betroffene 
Bevölkerung umgehend geeignete Ratschläge, wenn eine potentielle Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit, die durch die Qualität dieses Wassers bedingt ist, erkennbar ist. 
 
Artikel 4 Allgemeine Verpflichtungen 
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen unbeschadet ihrer aufgrund anderer Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft bestehenden Verpflichtungen alle erforderlichen Maßnahmen, um die 
Genusstauglichkeit und Reinheit des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers 
sicherzustellen. Im Sinne der Mindestanforderungen dieser Richtlinie ist Wasser für den 
menschlichen Gebrauch genusstauglich und rein, wenn es 
a) Mikroorganismen, Parasiten und Stoffe jedweder Art nicht in einer Anzahl oder 
Konzentration enthält, die eine potentielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
darstellt, und 
b) den in Anhang I Teile A und B festgelegten Mindestanforderungen entspricht, 
und wenn die Mitgliedstaaten gemäss den einschlägigen Bestimmungen der Artikel 5 bis 8 
und des Artikels 10 im Einklang mit dem Vertrag alle anderen erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um die Übereinstimmung des für den menschlichen Gebrauch bestimmten 
Wassers mit den Anforderungen dieser Richtlinie sicherzustellen. 
(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Maßnahmen zur Durchführung dieser 
Richtlinie weder direkt noch indirekt zur Folge haben, dass sich die derzeitige Qualität des 
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Wassers für den menschlichen Gebrauch in irgendeiner Weise verschlechtert, soweit dies für 
den Schutz der menschlichen Gesundheit von Belang ist, oder sich die Verschmutzung der 
für die Trinkwassergewinnung bestimmten Gewässer erhöht. 
 
Artikel 5 Qualitätsstandards 
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die für Wasser für den menschlichen Gebrauch geltenden 
Werte für die Parameter in Anhang I fest. 
(2) Die nach Absatz 1 festgesetzten Werte dürfen nicht weniger streng als die in Anhang I 
enthaltenen sein. Für die in Anhang I Teil C aufgeführten Parameter gilt, dass die Werte nur 
für Überwachungszwecke und die Einhaltung der Verpflichtungen aus Artikel 8 festgesetzt zu 
werden brauchen. 
(3) Die Mitgliedstaaten setzen Werte für zusätzliche, in Anhang I nicht enthaltene Parameter 
fest, wenn der Schutz der menschlichen Gesundheit in ihrem Hoheitsgebiet oder in einem 
Teil davon dies erfordert. Die Werte sollten zumindest die Anforderungen von Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a) erfüllen. 
 
Artikel 6 Stelle der Einhaltung 
(1) Die nach Artikel 5 festgesetzten Parameterwerte sind einzuhalten: 
a) bei Wasser, das aus einem Verteilungsnetz stammt, am Austritt aus denjenigen 
Zapfstellen auf Grundstücken oder in Gebäuden und Einrichtungen, die normalerweise der 
Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch dienen; 
b) bei Wasser aus Tankfahrzeugen an der Entnahmestelle am Tankfahrzeug; 
c) bei Wasser, das in Flaschen oder andere Behältnisse abgefüllt und zum Verkauf bestimmt 
ist, am Punkt der Abfüllung; 
d) bei in einem Lebensmittelbetrieb verwendetem Wasser an der Stelle der Verwendung des 
Wassers im Betrieb. 
(2) Im Fall von Wasser gemäss Absatz 1 Buchstabe a) gelten für die Mitgliedstaaten ihre 
Verpflichtungen nach diesem Artikel sowie nach Artikel 4 und Artikel 8 Absatz 2 als erfüllt, 
wenn die Nichteinhaltung der nach Artikel 5 festgesetzten Parameterwerte nachweislich auf 
die Hausinstallation oder deren Instandhaltung zurückzuführen ist; dies gilt nicht im Fall von 
Grundstücken und Gebäuden sowie Einrichtungen, auf bzw. in denen Wasser für die 
Öffentlichkeit bereitgestellt wird, wie Schulen, Krankenhäuser und Restaurants. 
(3) Besteht in den Fällen nach Absatz 2 das Risiko, dass Wasser nach Absatz 1 Buchstabe 
a) nicht die nach Artikel 5 festgesetzten Parameterwerte erfüllt, so stellen die Mitgliedstaaten 
dennoch sicher, 
a) dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um das Risiko der Nichteinhaltung der 
Parameterwerte zu verringern oder auszuschalten, wie die Beratung von Grundstücks-
/Gebäudeeigentümern über mögliche Abhilfemaßnahmen, die sie ergreifen könnten, 
und/oder 
dass andere Maßnahmen, wie geeignete Aufbereitungstechniken, ergriffen werden, um die 
Beschaffenheit oder Eigenschaften des Wassers vor seiner Bereitstellung so zu verändern, 
dass das Risiko der Nichteinhaltung der Parameterwerte durch das Wasser nach seiner 
Bereitstellung verringert oder ausgeschaltet wird, 
und 
b) dass die betroffenen Verbraucher über etwaige zusätzliche Abhilfemaßnahmen, die sie 
ergreifen sollten, gebührend unterrichtet und beraten werden. 
 
Artikel 7 Überwachung 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
regelmäßigen Überwachung der Qualität des Wassers für den menschlichen Gebrauch, bei 
der geprüft wird, ob das dem Verbraucher zur Verfügung stehende Wasser den 
Anforderungen dieser Richtlinie und insbesondere den gemäss Artikel 5 festgesetzten 
Parameterwerten entspricht. Die Probenahme sollte so erfolgen, dass die Proben für die 
Qualität des im Laufe des gesamten Jahrs verbrauchten Wassers repräsentativ sind. 
Darüber hinaus treffen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass in den Fällen, in denen die Aufbereitung oder Verteilung von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch eine Desinfektion einschließt, die Wirksamkeit des 
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angewendeten Desinfektionsverfahrens überprüft wird und dass jegliche Kontamination 
durch Desinfektionsnebenprodukte möglichst gering gehalten wird, ohne jedoch die 
Desinfektion zu beeinträchtigen. 
(2) Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Absatz 1 werden von den zuständigen Behörden 
für alles für den menschlichen Gebrauch bestimmte Wasser geeignete 
Überwachungsprogramme eingerichtet. Diese Überwachungsprogramme müssen den in 
Anhang II genannten Mindestanforderungen entsprechen. 
(3) Die Probenahmestellen werden von den zuständigen Behörden bestimmt; sie müssen die 
entsprechenden Anforderungen von Anhang II erfüllen. 
(4) Leitlinien der Gemeinschaft für die in diesem Artikel vorgeschriebene Überwachung 
können nach dem Verfahren des Artikels 12 aufgestellt werden. 
(5) a) Die Mitgliedstaaten halten die in Anhang III aufgeführten Spezifikationen für die 
Untersuchung der Parameter ein. 
b) Andere als die in Anhang III Teil 1 genannten Verfahren dürfen angewandt werden, wenn 
die erzielten Ergebnisse nachweislich mindestens genauso zuverlässig sind wie die mit den 
vorgegebenen Verfahren ermittelten Ergebnisse. Mitgliedstaaten, die alternative Verfahren 
anwenden, stellen der Kommission alle einschlägigen Informationen über diese Verfahren 
und deren Gleichwertigkeit zur Verfügung. 
c) Für die Parameter in Anhang III Teile 2 und 3 kann jedes beliebige Analyseverfahren 
angewandt werden, sofern es den dort genannten Anforderungen entspricht. 
(6) Besteht Grund zu der Annahme, dass Stoffe und Mikroorganismen, für die keine 
Parameterwerte gemäss Artikel 5 festgesetzt wurden, in einer Menge oder Anzahl 
vorhanden sind, die eine potentielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellt, so 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass hierfür auf Einzelfallbasis zusätzliche Kontrollen 
durchgeführt werden. 
 
Artikel 8 Abhilfemaßnahmen und Verwendungseinschränkungen 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede Nichteinhaltung der gemäss Artikel 5 
festgesetzten Parameterwerte unverzüglich untersucht wird, um ihre Ursache zu ermitteln. 
(2) Entspricht für den menschlichen Gebrauch bestimmtes Wasser trotz der zur Erfüllung der 
Verpflichtungen aus Artikel 4 Absatz 1 getroffenen Maßnahmen nicht den gemäss Artikel 5 
festgesetzten Parameterwerten, so stellt der betreffende Mitgliedstaat vorbehaltlich des 
Artikels 6 Absatz 2 sicher, dass so bald wie möglich die notwendigen Abhilfemaßnahmen zur 
Wiederherstellung der Wasserqualität getroffen werden und dass deren Durchführung 
Priorität erhält, wobei unter anderem das Ausmaß der Überschreitung der entsprechenden 
Parameterwerte und die potentielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit berücksichtigt 
werden. 
(3) Unabhängig davon, ob es zu einer Nichteinhaltung der Parameterwerte gekommen ist, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Bereitstellung von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch, das eine potentielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellt, untersagt 
oder dessen Verwendung eingeschränkt wird oder dass sonstige zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit erforderliche Maßnahmen getroffen werden. In diesen Fällen 
erhalten die Verbraucher unverzüglich entsprechende Informationen und Ratschläge. 
(4) Die zuständigen Behörden oder sonstigen maßgeblichen Stellen entscheiden, welche 
Maßnahmen nach Absatz 3 getroffen werden sollen, wobei auch die Risiken zu 
berücksichtigen sind, die für die menschliche Gesundheit durch eine Unterbrechung der 
Bereitstellung oder durch eine Einschränkung der Verwendung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch verursacht würden. 
(5) Die Mitgliedstaaten können Leitlinien festlegen, um die zuständigen Behörden bei der 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus Absatz 4 zu unterstützen. 
(6) Bei Nichteinhaltung der Parameterwerte oder Spezifikationen des Anhangs I Teil C 
prüfen die Mitgliedstaaten, ob diese Nichteinhaltung ein Risiko für die menschliche 
Gesundheit darstellt. Sie treffen Abhilfemaßnahmen zur Wiederherstellung der Qualität des 
Wassers, wenn dies zum Schutz der menschlichen Gesundheit erforderlich ist. 
(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verbraucher bei Abhilfemaßnahmen 
unterrichtet werden, sofern die zuständigen Behörden die Nichteinhaltung der 
Parameterwerte nicht als unerheblich erachten. 
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Artikel 9 Abweichungen 
(1) Die Mitgliedstaaten können bis zu einem von ihnen festzusetzenden Hoechstwert 
Abweichungen von den in Anhang I Teil B genannten oder gemäss Artikel 5 Absatz 3 
festgesetzten Parameterwerten zulassen, sofern die Abweichungen keine potentielle 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellen und die Trinkwasserversorgung in dem 
betroffenen Gebiet nicht auf andere zumutbare Weise aufrechterhalten werden kann. 
Zulassungen von Abweichungen sollen so kurz wie möglich befristet sein und dürfen drei 
Jahre nicht überschreiten; gegen Ende des Zulassungszeitraums ist eine Überprüfung 
vorzunehmen, um festzustellen, ob ausreichende Fortschritte erzielt wurden. Beabsichtigt ein 
Mitgliedstaat, eine Abweichung nochmals zuzulassen, so unterrichtet er die Kommission von 
der Überprüfung sowie über die Gründe für seine Entscheidung betreffend die zweite 
Zulassung. Diese zweite Zulassung einer Abweichung darf drei Jahre nicht überschreiten. 
(2) Unter außergewöhnlichen Umständen kann ein Mitgliedstaat einen Antrag auf eine dritte 
Zulassung einer Abweichung für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren an die 
Kommission richten. Die Kommission entscheidet über diesen Antrag innerhalb von drei 
Monaten. 
(3) Zulassungen von Abweichungen nach Absatz 1 oder 2 müssen Angaben zu folgenden 
Punkten enthalten: 
a) Grund für die Abweichung; 
b) betreffender Parameter, frühere einschlägige Überwachungsergebnisse und für die 
Abweichung vorgesehener höchstzulässiger Wert; 
c) geographisches Gebiet, gelieferte Wassermenge pro Tag, betroffene Bevölkerung und die 
Angabe, ob relevante Lebensmittelbetriebe betroffen wären oder nicht; 
d) geeignetes Überwachungsprogramm, erforderlichenfalls mit einer erhöhten 
Überwachungshäufigkeit; 
e) Zusammenfassung des Plans für die notwendigen Abhilfemaßnahmen mit einem Zeitplan 
für die Arbeiten, einer Vorausschätzung der Kosten und Bestimmungen zur Überprüfung; 
f) erforderliche Dauer der Abweichung. 
(4) Sind die zuständigen Behörden der Auffassung, dass die Nichteinhaltung eines 
Parameterwertes unerheblich ist und das Problem mittels Abhilfemaßnahmen gemäss Artikel 
8 Absatz 2 innerhalb von 30 Tagen behoben werden kann, so braucht Absatz 3 nicht 
angewandt zu werden. 
In diesem Fall legen die zuständigen Behörden oder sonstigen maßgeblichen Stellen 
lediglich den höchstzulässigen Wert für den betreffenden Parameter sowie die zur 
Beseitigung des Problems eingeräumte Frist fest. 
(5) Die Inanspruchnahme von Absatz 4 ist nicht mehr möglich, wenn ein Parameterwert für 
eine bestimmte Wasserversorgung während der vorangegangenen 12 Monate über 
insgesamt mehr als 30 Tage nicht eingehalten worden ist. 
(6) Die Mitgliedstaaten, die die in diesem Artikel genannten Abweichungen in Anspruch 
nehmen, stellen sicher, dass die von der Abweichung betroffene Bevölkerung unverzüglich 
und angemessen über die Abweichung und die damit verbundenen Bedingungen in Kenntnis 
gesetzt wird. Außerdem stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass erforderlichenfalls bestimmte 
Bevölkerungsgruppen, für die die Abweichung ein besonderes Risiko bedeuten könnte, 
Ratschläge erhalten. 
Diese Verpflichtungen gelten nicht für den in Absatz 4 genannten Fall, es sei denn, die 
zuständigen Behörden treffen eine anderweitige Entscheidung. 
(7) Außer bei Abweichungen nach Absatz 4 unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission 
binnen zwei Monaten über die Abweichungen, die eine Wasserversorgung von mehr als 1 
000 m**3 pro Tag im Durchschnitt oder mehr als 5 000 Personen betreffen, und fügen die in 
Absatz 3 geforderten Angaben bei. 
(8) Dieser Artikel gilt nicht für Wasser für den menschlichen Gebrauch, das in Flaschen oder 
anderen Behältnissen zum Verkauf angeboten wird. 
 
Artikel 10 Qualitätssicherung in bezug auf Aufbereitung, Anlagen und Materialien 
Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die bei 
der Aufbereitung oder der Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
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verwendeten Stoffe oder Materialien für Neuanlagen und die mit solchen Stoffen und 
Materialien für Neuanlagen verbundenen Verunreinigungen in Wasser für den menschlichen 
Gebrauch nicht in Konzentrationen zurückbleiben, die höher sind als für ihren 
Verwendungszweck erforderlich, und den im Rahmen dieser Richtlinie vorgesehenen Schutz 
der menschlichen Gesundheit nicht direkt oder indirekt mindern; das Grundlagendokument 
und die technischen Spezifikationen gemäss Artikel 3 und Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 
89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (10) müssen den 
Anforderungen der vorliegenden Richtlinie entsprechen. 
 
Artikel 11 Überprüfung der Anhänge 
(1) Mindestens alle fünf Jahre überprüft die Kommission Anhang I unter Berücksichtigung 
des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts und unterbreitet erforderlichenfalls 
Änderungsvorschläge gemäss dem Verfahren des Artikels 189c des Vertrags. 
(2) Mindestens alle fünf Jahre passt die Kommission die Anhänge II und III an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt an. Die erforderlichen Anpassungen werden 
nach dem Verfahren des Artikels 12 vorgenommen. 
 
Artikel 12 Ausschussverfahren 
(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt, der sich aus Vertretern der 
Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt. 
(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuss einen Entwurf der zu 
treffenden Maßnahmen. Der Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf 
innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der 
betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, 
die in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages  
 
 
 


